	
	________________________

Vorname Name
________________________

Straße Hausnummer
________________________

PLZ Ort

	An

Justus – Liebig – Universität Gießen

Abteilung B 5.2

Ludwigstraße 23

35390 Gießen
	Gießen, den ___. ___. ______


Betr.: Widerspruch gegen Gebührenbescheid

Matrikelnummer: __________________________

Aktenzeichen: __________________________

Ihr Gebührenbescheid vom ___. ___. ______
per Einschreiben / Rückschein

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich gegen Ihren Bescheid vom ___. ___. ______ betreffend Studienbeiträge

Widerspruch

ein. 

Der Widerspruch wird vorläufig wie folgt begründet:

Sie stellen meine Verpflichtung fest, für die kommenden Fachsemester Studienbeiträge in Höhe von je 500,- € zu zahlen. Für das WS 2007/08 soll ich binnen einer Frist von 2 Wochen zahlen.

1.

Der Bescheid ist mit der Hessischen Landesverfassung unvereinbar. Er kann aus diesem Grund keinen Bestand haben. 

Dabei ist berücksichtigt, dass der Bescheid unter dem Vorbehalt der Verfassungsmäßigkeit des HStuBeiG steht. Dies wahrt aber meine Rechte nicht ausreichend. Der Bescheid darf im Falle der Verfassungswidrigkeit keine und insbesondere auch keine vorläufige Rechtswirkung entfalten, was aber aufgrund § 80 Abs. 2 Ziff. 1 VwGO hier der Fall wäre. Der Bescheid hat somit zur Folge, dass ich einer Verfügung, die meine verfassungsmäßigen Rechte verletzt, zunächst nachzukommen hätte. Dies ist mir nicht zumutbar. Denn einerseits ist die Verfassungswidrigkeit des HStubeiG offensichtlich. Demgegenüber hätte ich für den Fall, dass ich Studienbeiträge zahlen müsste, erhebliche Einschränkungen hinzunehmen, wie unten ausgeführt wird.

Das Hessische Studienbeitragsgesetzes vom 16.10.2006 und damit auch der hierauf beruhende Gebührenbescheid ist nach meiner Auffassung nicht mit Art. 59 Abs. 1 der Hessischen Verfassung vereinbar.

Gemäß Art. 59 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Landesverfassung ist der Unterricht an allen Hochschulen unentgeltlich. Dies ist unmittelbar geltendes Recht und kein bloßer Programmsatz. Bei Art. 59 Abs. 1 handelt es sich um ein soziales Grundrecht. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit soll keine Beschränkung bei dem Erwerb einer angemessenen Ausbildung nach den Fähigkeiten und der Eignung jedes Einzelnen darstellen.

Art 59 Abs. 1 S. 4 Hess. Verfassung steht dieser Beurteilung nicht entgegen. Soweit gemäß Art. 59 Abs. 1 Satz 4 Hess. Verfassung ein Schulgeld erhoben werden kann, bezieht sich dies ausweislich des Wortlauts ausschließlich auf Schulen, nicht aber auf Universitäten. Ein Hochschulstudium ist unentgeltlich.

Aber selbst dann, wenn Art. 59 Abs. 1 Satz 4 Hess. Verfassung einschlägig wäre, wäre das Hessische Studienbeitragsgesetz mit Art. 59 Abs. 1 Hess. Verfassung nicht vereinbar. Denn auch ein Schulgeld kann nur dann angeordnet werden, wenn dies die wirtschaftliche Lage des Schülers oder seiner Eltern gestattet, was somit vorrangig zu prüfen ist. 

Das Hess. StubeiG und Ihr Bescheid sehen stattdessen eine grundsätzliche Gebührenpflicht vor, die in Ausnahmefällen entfällt. Danach wäre die Gebührenerhebung die Regel und die Befreiung die Ausnahme. Die Ausnahmetatbestände für eine Befreiung, die in § 6 HessStubeiG geregelt sind, erfassen zudem nur eng begrenzte Ausnahmefälle. Aufgrund wirtschaftlicher Leistungsunfähigkeit ist eine Befreiung dort gar nicht vorgesehen. Auch aus diesem Grund verstößt das Hess. StubeiG und der angefochtene Bescheid gegen Art. 59 Abs. 1 Hess. Landesverfassung. 

Meine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die meiner Eltern wurde vor Erlass des angefochtenen Bescheides nicht überprüft. 

Tatsächlich übersteigt eine Gebühr nach dem HStuBeiG meine finanziellen Möglichkeiten. 

Um weiterhin studieren zu können, wäre ich somit gezwungen, ein Darlehen aufzunehmen und meine wirtschaftliche Situation dauerhaft zu verschlechtern. Art. 59 Abs. 1 S. 4 Hess. Landesverfassung sieht aber für den Fall des Schulgeldes eine Erhebung nur nach den aktuellen finanziellen Möglichkeiten des Schülers oder der Eltern vor. Eine Verschuldung ist dort nicht vorgesehen und widerspricht dem Grundsatz der Gebührenfreiheit eklatant.  

Zudem ist eine Verzinsung des Studiendarlehens der LTH – Bank für alle Darlehensnehmer, die nicht Bafög – Empfänger sind, vorgesehen. Die Voraussetzungen des Bafög-Bezugs sind aber in vielen Fällen trotz geringen Einkommens und Vermögens nicht gegeben, abhängig etwa von Staatsangehörigkeit, Leistungsnachweisen, Lebensalter oder der Nichterbringung von Unterhaltsleistungen durch an sich leistungsfähige Eltern. Studierende, die auf das Darlehen angewiesen sind, können somit trotz geringer Leistungsfähigkeit höher belastet werden als Studierende, die die Studiengebühren ohne Darlehensaufnahme zahlen können.

Eine Bestandskraft oder ein Vollzug des Bescheides hätte zur Folge, dass ich mit möglicherweise verfassungswidrigen Gebühren überzogen werde, für deren anschließende Zurückerstattung ich keinen vollstreckbaren Rechtstitel hätte. Für den Fall, dass ich den Bescheid nicht befolge und exmatrikuliert werde, müsste ich nach Feststellung der Verfassungswidrigkeit des Hess. StuBeiG und des angegriffenen Bescheides rückwirkend wieder immatrikuliert werden. Je nach Verfahrensdauer hätte ich aber dann erheblichen Zeitverlust zu verkraften. Bereits deswegen kann die Vollziehbarkeit des Bescheids bis zur Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit nicht aufrechterhalten bleiben.

2.

Der Bescheid ist zu unbestimmt. Er stellt einerseits fest, dass ich verpflichtet sei, zu zahlen und enthält eine Zahlungsaufforderung. Andererseits verweist er auf Ausnahmetatbestände sowie auf gesetzlich eingeräumte Möglichkeiten, eine Befreiung von Studiengebühren oder ein Darlehen zu beantragen. Wenn jedoch eine Ausnahme vorliegt oder ich Anspruch auf Befreiung habe, entfällt meine Verpflichtung, Studiengebühren zu zahlen. Demgemäß ist vorrangig zu prüfen, ob mir der Ausnahmetatbestand oder der Anspruch auf Befreiung zusteht. Wenn mir ein Ausnahmetatbestand oder der Anspruch auf Befreiung zusteht, besteht keine Zahlungspflicht. Soweit der Bescheid dennoch eine Zahlungspflicht vorsieht, ist das widersprüchlich. 

Der Bescheid verweist des Weiteren auf den ebenfalls gesetzlich geregelten möglicherweise bestehenden Anspruch auf ein Studiendarlehen gemäß § 7 HStubeiG. Auch dieser Anspruch ist gegenüber der Zahlungspflicht vorrangig. Das Studiendarlehen soll bewirken, dass Studierende, die nicht in der Lage sind, die Studiengebühren aus eigenen Mitteln zu tragen, dennoch die Gebühren zur Meidung der Exmatrikulation zahlen können. Ihr Bescheid sieht aber vor, dass selbst dann, wenn ein Antrag auf Gewährung des Studiendarlehens gestellt wurde, das Darlehen aber nicht oder auch nur nicht rechtzeitig gewährt wurde, dies so behandelt wird, als habe man nicht bezahlt. Folge könnte die Exmatrikulation sein. Dies widerspricht dem Sinn des § 7 HStubeiG. Denn wenn ich mangels Leistungsfähigkeit nicht zahlen kann, kann von mir die Zahlung auch nicht vorläufig erwartet werden, bis über meinen Anspruch auf ein Studiendarlehen entschieden ist. Außerdem wäre meine Zahlungsfähigkeit und damit die Voraussetzungen der Exmatrikulation damit letztlich von der Vergabepraxis der Hessischen Landestreuhandanstalt abhängig und nicht ausschließlich von meinen eigenen Verhalten.

Der Bescheid ergeht offenbar über einen Zeitraum von mehreren Semestern. Jedoch können sich in mehreren Semestern die Voraussetzungen für die Beitragspflicht jeweils ändern. Es ist somit für jedes Semester gesondert zu prüfen, ob die Voraussetzungen vorliegen. Ich kann diesen Bescheid schon deswegen nicht akzeptieren, weil er auch für künftige Zeiten von noch nicht geprüften und derzeit auch gar nicht prüfbaren Voraussetzungen für eine Befreiung oder einen Ausnahmetatbestand letztlich absieht. 

Der Gebührenbescheid ist damit zurückzunehmen. 

Es wird gleichzeitig beantragt, die aufschiebende Wirkung meines Widerspruchs gemäß § 80 Abs. 4 VwGO binnen zwei Wochen anzuordnen. 

Weitere Begründung bleibt ausdrücklich vorbehalten. Sollte aus Ihrer Sicht weiterer Vortrag oder Beweismittel erforderlich sein, wird ausdrücklich um entsprechenden Hinweis gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

__________________________________________________
Unterschrift
